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Meine Rechte und Pflichten in der Lehre 
Kontrolle des Leseverständnisses 

Kreuze alles an, was wirklich zutrifft! 

Arbeitszeit 1 

o Du darfst pro Tag nicht mehr als 8 Stunden arbeiten. 
o Du darfst pro Tag höchstens 9 Stunden arbeiten. 
o Du musst so lange arbeiten, wie dein Chef es will. 

Arbeitszeit 

o Du darfst pro Woche höchstens 42 Stunden arbeiten. 
o Ausnahmsweise, in betrieblichen Notfällen darfst du auch mehr als 45 Stunden pro Woche 

arbeiten. 
o Mehr als 45 Stunden in einer Woche darfst du nie arbeiten. 

Lehrvertrag 

o Du kannst deinen Lehrvertrag jederzeit problemlos auflösen. 
o Während der Probezeit kannst du deinen Lehrvertrag jederzeit ohne Probleme auflösen. 
o Dein Chef kann deinen Lehrvertrag jederzeit problemlos auflösen. 

Lehrvertrag 

o Wenn dein Berufsbildner fachlich unfähig ist, kannst du den Lehrvertrag nicht kündigen. 
o Nur wegen wiederholtem Schwänzen darf dir dein Chef nicht kündigen. 
o Wenn du und dein Chef finden, dass es keinen Sinn macht, die Lehre fortzuführen, kann der 

Lehrvertrag jederzeit aufgelöst werden. 

Überbetriebliche Kurse 

o Weil überbetriebliche Kurse meist nicht am Lehrort stattfinden, bezahlt dir deine Firma die 
Kosten für ein ö.V.-Ticket. 

o Die Kosten für die überbetrieblichen Kurse musst du selber bezahlen. 
o Deine Lehrfirma muss nur 50% der Kosten der überbetrieblichen Kurse bezahlen. 

Schulmaterial, Reisekosten, Projektwochen 

o Die Kosten für eine Projektwoche im Ausland muss deine Lehrfirma übernehmen. 
o Die Kosten für die Fahrt zum Arbeitsort musst du selber übernehmen. 
o Manche Firmen übernehmen einen Teil der Kosten für das Schulmaterial. Das kann z.B. im 

Lehrvertrag festgehalten werden. 
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Ferien 

o Während der Betriebsferien deiner Firma darfst du weiterarbeiten. 
o Um dich gut erholen zu können, möchtest du im ersten Lehrjahr wie folgt je eine Woche 

Ferien machen: Im Oktober, zwischen Weihnachten und Neujahr, im Februar, nach Ostern, 
im August. Das ist erlaubt. 

o Wenn du ausserhalb der Schulferien Ferien machen willst, dann musst du die 
Berufsfachschule trotzdem besuchen. 

Jugendurlaub 

o Du darfst im zweiten Lehrjahr eine Woche Jugendurlaub beziehen, weil du in dieser Zeit 
deine Verwandten im Ausland besuchst. 

o Du darfst eine Woche Jugendurlaub beziehen, weil du als Hilfstrainer im Fussballlager deines 
Vereins mithilfst. 

o Jugendurlaub bekommt man nur einmal während der ganzen Lehre. 

Handlanger 

o Dein Chef darf dir nicht befehlen ausnahmsweise mal Kaffee zu holen für das ganze Team. 
o Die Arbeiten, die dein Chef dir zuteilt, musst du eigentlich ausführen. 
o Arbeiten, die nichts mit deiner Ausbildung zu tun haben, musst du nie ausführen. 

 

 

 

 


